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Α. Einleitung 

Ι . Die Problematik 

In der vorliegenden Schrift  soll untersucht werden, welche Rolle die Sozi-
alversicherungsträger  der Bundesrepublik Deutschland bei der zivilrechtlichen 
Regulierung und Bewältigung von Umweltschäden spielen. Wie betreiben die 
kollektiven Vorsorgeträger  mit den Mitteln des Haftungsrechts den Ausgleich 
und die Verhinderung umweltbedingter Gesundheitsschäden? 

Führen Immissionen eines Industrieunternehmens zu gesundheitlichen 
Schädigungen, können die Opfer an sich versuchen, den Emittenten auf Ersatz 
ihres Schadens in Anspruch zu nehmen. Der Gesetzgeber hat die Rechtsstel-
lung der Betroffenen  mit dem am 1.1.1991 in Kraft  getretenen UmweltHG 
insoweit noch verbessert.1 Da die weit überwiegende Mehrheit der bundes-
deutschen Bevölkerung jedoch Mitglied der gesetzlichen Sozialversicherung 
ist, wird es anläßlich einer immissionsbedingten Gesundheitsverletzung re-
gelmäßig nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen Opfern und Tätern 
selbst kommen, sondern zu einem sozialrechtlichen Ausgleich der Gesund-
heitsschäden durch einen oder mehrere Vorsorgeträger.  Diese erwerben dafür 
grundsätzlich im Wege der Legalzession Rückgriffsansprüche  gegen den 
Schädiger. Den Sozialversicherungsträgern steht damit an sich das Haftungs-
recht zur Weiterwälzung von immissionsbedingten Schäden zur Verfügung. 

Allem Anschein nach funktioniert  dieser Mechanismus in der Praxis nicht. 
Zwar kommen Umweltkrankheiten und immissionsbedingte Gesundheitsschä-
den vor, Regresse von Sozialversicherungsträgern gegen vermeintliche Schä-
diger offensichtlich  aber nicht. Kürzlich erst ist dieser erstaunliche Befund für 
den verwandten Bereich der Produkthaftungsschäden veröffentlicht  worden. 
Herbert  Stelz  berichtet in der ZEIT vom 17. April 1992 (Nr. 17, S. 32) von 
den „Kindertee-Fällen": Durch die mehrjährige Verabreichung stark zucker-
haltiger Kindertees in speziellen Nuckelflaschen entstanden vielen Kindern 
erhebliche Schäden an Zähnen und Kiefer.  Nach sachverständiger Hochrech-
nung habe sich ergeben, daß im Zeitraum von 1976 bis 1988 mindestens 
180000 Kinder durch das Dauernuckeln geschädigt worden seien. Gehe man 
von Behandlungkosten von DM 2000 bis DM 10000 im Einzelfall aus, er-
rechne sich für die Krankenkassen ein zu tragender Betrag von über einer 

1 Vgl. allerdings noch unten E.III.2. 
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Milliarde Mark. Diese gewaltige Summe gehe zu Lasten der Versichertenge-
meinschaft, denn in aller Regel verzichteten die Versicherungen bei solchen 
Produkthaftungsschäden darauf,  ihre Ausgaben von den Verursachern zurück-
zufordern.  So sei es auch in den Kindertee-Fällen gewesen. Die Krankenkas-
sen seien untätig geblieben. Die Rechtsprechung hatte es nur mit den Klagen 
einiger weniger Geschädigter selbst gegen den Hersteller zu tun. Diese Klagen 
waren allerdings bis hin zum BGH erfolgreich.2 Der Vorwurf,  die Kranken-
kassen unterließen mutwillig zu Lasten der Allgemeinheit von Rechts wegen 
gebotene Regreß verfahren,  sei von einem Justitiar des AOK-Bundes Verbandes 
mit den Worten abgewehrt worden, man stehe nicht auf dem Standpunkt, daß 
die Krankenkassen in einer Vorreiterrolle  Regresse durchführen  und etwa 
eventuell gefährliche Produkte vom Markt klagen sollten. Aufgabe der Kran-
kenversicherung sei vielmehr, Leistungen zu erbringen und zunächst mal nicht 
zu hinterfragen,  welche Ursache hinter der Erkrankung stehe. 

Fraglich ist, ob diese Ausführungen mit der Rechtslage in Einklang stehen. 
Mit der nachfolgenden Untersuchung soll das Regreßverhalten der Sozialver-
sicherungsträger für einen bestimmten Bereich der ständig bedeutender wer-
denden Umweltschäden aufgeklärt  werden. Tatsächliche und rechtliche Posi-
tion sowie Funktionen der Sozialversicherungsträger  im System der Schadens-
abwicklung sollen beleuchtet werden. 

I I . Gang der Darstellung 

In Abschnitt Β der Arbeit wird zunächst der Untersuchungsbereich abge-
steckt. Es geht um Umweltschäden, die sowohl zivilrechtlicher als auch sozi-
alrechtlicher Regulierung unterliegen, also um umweltbedingte Gesundheits-
verletzungen. Zivilrechtlich reagiert auf derlei Schäden das hier sog. Immissi-
onshaftungsrecht.  Der Regelungsgehalt des Immissionshaftungsrechts wird 
vorab untersucht. Sodann wird versucht, die immissionsbedingten Gesund-
heitsschäden von haftungsrechtlicher  Relevanz verschiedenen Fallgruppen 
zuzuordnen. Gesundheitsschäden sind aber auch Gegenstand sozialrechtlichen 
Ausgleichs. Regelmäßig überlagert der sozialrechtliche Ausgleich, soweit er 
reicht, den zivilrechtlichen. Die Reichweite des sozialrechtlichen Ausgleichs 
wird dargestellt. Die Schadensersatzansprüche des Geschädigten gehen im 
Gegenzug auf die Sozialversicherungsträger  über. Dies gilt aber nicht für die 
Ansprüche aus Aufopferungshaftung. 

Im Immissionshaftungsrecht findet die Abwicklung der Gesundheits-
schäden regelmäßig nicht mehr zwischen Geschädigten und Schädigern, son-

2 Vgl. BGHZ 116, 60 ff;  sowie erneut BGH NJW 1994, 932 ff. 
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dem zwischen Kollektiven statt, den Sozialversicherungsträgern auf der einen 
und den Haftpflichtversicherern  auf der anderen Seite. Im Abschnitt C wird 
dieser Wechsel in bzw. Einfluß auf Aktiv- und Passivlegitimation näher be-
trachtet. Die Aktivlegitimation der Sozial Versicherer kann sich aus zwei 
grundverschiedenen Regreßformen ergeben, aus § 640 Abs. 1 RVO oder aus 
§ 116 Abs. 1 SGB X. Im Zusammenhang mit dem haftpflichtversicherungs-
rechtlichen Schutz sind vor allem zwei Fragen interessant: Inwieweit sind die 
Risiken der Immissionshaftpflicht  versicherbar und tatsächlich in Deckung 
genommen? Welche Auswirkungen hat die Haftpflichtversicherung  auf die 
materielle Haftpflicht  und die Passivlegitimation des Schädigers? 

Anschließend soll die tatsächliche Bedeutung des Individualregresses im 
Immissionshaftungsrecht untersucht werden. Sodann wird dargestellt, daß 
kollektive Ausgleichsformen, insbesondere die an sich verbreiteten Teilungs-
abkommen, das Immissionshaftungsrecht noch nicht verdrängt haben. 

Der die Praxis beherrschende Schadensausgleich zwischen Kollektiven an-
stelle des vom Gesetzgeber des BGB an sich intendierten Ausgleichs zwischen 
Täter und Opfer wirft  die Frage auf, wie die Aufgaben und Zwecke des Haf-
tungsrechts auf diesen Rollenwechsel reagieren. Im Abschnitt D der Arbeit 
wird diese Frage wie folgt abgeschichtet: Zunächst werden die Ansichten zu 
den Zwecken des Immissionshaftungsrechts, die in Literatur und Rechtspre-
chung durchaus kontrovers diskutiert werden, dargestellt. Danach wird über-
legt, welchen tatsächlichen Einfluß das Eintreten der Vorsorgeträger  auf die 
Zwecke des Immissionshaftungsrechts hat. Hier offenbart  sich eine Diskre-
panz zwischen Theorie und Praxis. Das Immissionshaftungsrecht erfüllt  die 
ihm zugedachten Aufgaben gegenwärtig nicht. Daher soll in einem größerem 
Unterabschnitt untersucht werden, ob in der rechtspolitischen Diskussion be-
findliche Alternativen, wie Versicherungs- oder Fondslösungen, dem gel-
tenden Schadenstragungssystem vorzuziehen sind. Da dem nicht so ist, wird 
anschließend der Frage nach den Zwecken des Regreßnormen nachgegangen, 
um zu klären, ob das Leerlaufen der Haftungszwecke auch den Regreßregeln 
widerspricht. Am Ende des Abschnitts kann festgestellt werden, daß sich die 
Aufgaben der Haftungs- und Regreßnormen theoretisch auf harmonische Wei-
se ineinanderfügen und lediglich im tatsächlichen Regreßverhalten der Sozial-
versicherungsträger  ein Störfaktor  zu erblicken ist. 

Daher wird im letzten Abschnitt der Arbeit die Frage gestellt, ob die Sozi-
alversicherungsträger  nach geltendem Recht zur Regreßnahme verpflichtet 
sind. Aus mehreren Normen läßt sich eine unterschiedlich weit reichende 
Regreßverpflichtung  herleiten. Infolgedessen läßt sich jedenfalls feststellen, 
daß die Sozialversicherungsträger  zumindest im Bereich des Immissionshaf-
tungsrechts ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht in ausreichendem Maße 
nachkommen. Abschließend wird exkursweise mit der epidemiologischen For-
schung ein Weg aufgezeigt, auf dem die Sozialversicherungsträger  das erkann-




